
Anlage 3 

Beschäftigungsverbot durch die Schulleitung 

(§ 13 Gesetz zum Schutz von Müttern bei der Arbeit, in der Ausbildung und im Studium 

[Mutterschutzgesetz - MuSchG]) 

Für Frau 

geboren am 

tätig als 

an der Schule 

voraussichtlicher Entbindungstermin 

spreche ich gemäß § 13 MuSchG 

mit Wirkung vom 

ein betriebliches Beschäftigungsverbot aus, da Leben oder Gesundheit von Mutter und Kind bei 

Fortdauer der Beschäftigung gefährdet sind. 

Grund: 

Empfehlung des Betriebsmediziners 

Anderer Grund 

Das befristete Beschäftigungsverbot gilt voraussichtlich bis zum 

Ort, Datum Stempel, Name und Unterschrift der Schulleiterin/des Schulleiters 

- Original an Schwangere 
- Kopie an R 32/33 des LSchA 
- Information an Personalvertretung/Personalrat der Schule/Gleichstellungsbeauftragte der Schule 
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